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TOP 4: Bewertung Anlagevermögen 

    Beratung und Beschlussfassung  

 

Erläuterungen: 

Jede Gemeinde muss künftig zum Ende eines Haushaltsjahres nach § 37 Abs. 1 GemHVO 

ihr Vermögen, ihre Forderungen, Schulden und Rückstellungen genau verzeichnen und den 

Wert ermitteln. 

 

Inventurrichtlinien: 

Diese sind anzuwenden ab dem Stichtag der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019. Die 

beweglichen Vermögensgegenstände müssen durch eine körperliche Bestandsaufnahme 

inventarisiert werden. Diese Regelungen gelten für alle kommunalen Ämter und 

Verwaltungseinrichtungen. Alle Grundlagen und Regelungen zur Inventarisierung bei der 

Gemeinde Höpfingen finden sich in der Inventurrichtlinie. Es müssen alle beweglichen 

Vermögensgegenstände aufgenommen werden, deren Anschaffungs- und 

Herstellungskosten über 800 Euro netto liegt und die nicht älter als 6 Jahre zum Stichtag der 

Eröffnungsbilanz 01.01.2019 sind. D.h. es werden bewegliche Vermögensgegenstände 

rückwirkend bis einschließlich des Jahres 2013 erfasst. Ausnahmen von dieser Regelung 

gibt es z.B. für Fahrzeuge und Kunstgegenstände (siehe Inventurrichtlinie). 

Das heißt, es werden alle Hintergrunddaten zu einem Vermögensgegenstand ermittelt (z.B. 

Anschaffungs- und Herstellungskosten, Anschaffungszeitpunkt, Abschreibungsdauer usw.). 

Parallel muss jeder Vermögensgegenstand, der angeschafft wird, inventarisiert werden. So 

wird sichergestellt, dass das Verzeichnis aktuell bleibt. Das bewegliche Vermögen ist 

komplett erfasst. 

 

Bewertungsrichtlinien für die Eröffnungsbilanz: 

Diese sind anzuwenden für die Bewertung von Vermögensgegenständen, die vor dem Stich- 

tag der Eröffnungsbilanz erworben wurden. Die rechtlichen Regelungen in der 

Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung sind ausschlaggebend für die 

Bewertung des Vermögens. Die Gemeinde Höpfingen hat, wie jede andere Kommune, die 

Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen 

gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen anzuwenden. 

Für die Bewertung der Vermögensgegenstände hat der Gesetzgeber gewisse 

Vereinfachungsregelungen geschaffen. Diese Vereinfachungen wurden im „Leitfaden zur 

Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und 

Rechnungswesens in Baden Württemberg“ von der Lenkungsgruppe NKHR 

(Innenministerium, GPA, Gemeindetag, Städtetag, Landkreistag, DVV BW) aufgeführt. Auf 

diesem Bilanzierungsleitfaden basiert die Bewertungsrichtlinie (Anlage 2) der Gemeinde 

Höpfingen. 

 



 
 

Hier die wichtigsten Eckpunkte der Bewertungsrichtlinie: 

 Die Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit ihren Anschaffungs- und Her- 

stellungskosten (AHK) angesetzt. 

 Bereits im Anlagenachweis nachgewiesene Vermögensgegenstände werden mit dem 

dort geführten Wert in die Eröffnungsbilanz übernommen (z.B. bewegliche 

Vermögensgegenstände (Fahrzeuge u.a.), Ausstattung Schulen, 

Verwaltungsgebäude, Bauhof, Feuerwehr...). Die Richtigkeit der Werte ist zu 

überprüfen. Sind diese nicht zweifelsfrei nachgewiesen, so sind die 

Vermögensgegenstände neu zu bewerten. 

 Bewegliche Vermögensgegenstände, die vor 2013 angeschafft wurden, werden bis 

auf wenige Ausnahmen nicht inventarisiert und bilanziert. 

 Wurden Vermögensgegenstände vor dem 31.12.1974 angeschafft oder hergestellt, 

so wird der den Preisverhältnissen zum 01.01.1974 entsprechende Erfahrungswert 

zum fiktiven Anschaffungs- und Herstellungszeitpunkt 01.01.1974 angesetzt. 

 Für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Grünflächen, Straßengrundstücke und 

ähnliche Grundstücksarten mit geringen Werten wird der Bodenrichtwert/örtlicher 

Durchschnittswert zum Bewertungszeitpunkt herangezogen. 

 Sind die Herstellungskosten des Straßenkörpers nicht ermittelbar, werden örtliche 

Durchschnittswerte angesetzt. Diese werden auf das Herstellungsjahr rückindiziert. 

 Sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten für Gebäude nicht ermittelbar, so 

werden die Gebäude mit rückindizierten Gebäudeversicherungswerten bewerte 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

keine  

 

 

Beschlussempfehlung: 

Der Gemeinderat stimmt der Inventurrichtlinie und der Bewertungsrichtlinie mit den damit 
verbundenen Vereinfachungsregelungen bei der Bewertung des Vermögens der Gemeinde 

Höpfingen zu 

 

 

 

Anlagen: 

- Inventurrichtlinie 

- Bewertungsrichtlinie 

  


